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Hessischer Schützenverband e.V.  
  

 069 9352220,  069 93522223,   info@hess-schuetzen.de,   www.hessischer-schuetzenverband.de 

Postanschrift: Hessischer Schützenverband e.V., Schwanheimer Bahnstraße 115, 60529 Frankfurt am Main

 
 

Vorgehensweise zum Nachweis der erweiterten Führungszeugnisse im  
Hessischen Schützenverband 

 
 
Betroffener Personenkreis: 
 

• Jugendvorstand 
• A-, B- und C-Lizenz, Aus- und Fortbildungen, Verlängerungen 
• Ausbildung zur JuBaLi 
• Bezirksjugendleiter 
• Honorartrainer des Verbandes und der Schützenbezirke 

 
Für die Ausstellung oder Verlängerung einer Lizenz muss der Hessische Schützenverband Einsicht in ein er-
weitertes Führungszeugnis nehmen, welches bei Einsichtnahme nicht älter als 6 Monate sein und keinen 
einschlägigen Eintrag enthalten darf. 
 
Nachweismöglichkeiten: 
 

• WhatsApp 
Fotos und Videos zur einmaligen Ansicht werden nicht in den Fotos oder in der Galerie des empfan-
genden Geräts gespeichert. Sie können von diesem nicht weitergeleitet werden.  
  
Anleitung zur einmaligen Ansicht: 
 

1. Rufnummer 0151 540 102 44 in den Kontakten speichern 
2. Einzelchat in WhatsApp öffnen  
3. Auf Anhänge tippen und anschließend auf: 

• Kamera, um ein neues Foto mit der Kamera aufzunehmen oder 
• Galerie, um ein Foto aus dem Telefon zu nehmen 
• Auf 1 tippen 
• Auf Versenden tippen 

 
• Briefsendung 

Postalische Versendung des erweiterten Führungszeugnisses an die Geschäftsstelle des Hessi-
schen Schützenverbandes 
 
Hessischer Schützenverband 
Schwanheimer Bahnstraße 115 
60529 Frankfurt am Main 
 
Nach Durchsicht des erweiterten Führungszeugnisses wird dies umgehend an den Absender (bitte 
Absenderdaten hinterlegen) zurückgesendet.  

 
Für die Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses stellt der Hessische Schützenverband ein Formu-
lar zur Verfügung, das vom zuständigen Verein auszufüllen und bei der Antragstellung an die ausstellende 
Behörde weitergegeben wird. Die Ausstellung des Führungszeugnisses ist dann kostenfrei. 
 

 


